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1 EuGH-Entscheidung vom 20.07.2017: Betriebsübergang
bei Auflösung eines kommunalen Unternehmens

2 BGH-Entscheidung vom 22.02.2017: Berechnung des
Ehezeitanteils bei arbeitsvertraglich gleichgestellten Ver-
dienstzeiten

3 LAG Berlin-Brandenburg - Entscheidung vom
22.12.2016: Keine gesteigerten Hinweis- oder
Beratungspflichten des Arbeitgebers zur Besteuerung des
Arbeitslohns während Altersteilzeit

4 BGH-Entscheidung vom 16.05.2017: Zahlung noch nicht
erbrachter Einlageraten durch atypisch stillen
Gesellschafter bei Beendigung der mehrgliedrigen Publi-
kumsgesellschaft

5 BFH-Entscheidung vom 05.04.2017: Altersrente der Ver-
einten Nationen

6 FG Münster - Entscheidung vom 27.01.2016: Sonntags-,
Feiertags- und Nachtzuschläge führen auch beim
faktischen Geschäftsführer zu vGA

7 BFH-Entscheidung vom 14.03.2017: Verluste aus der Ver-
äußerung einer fondsgebundenen Lebensversicherung

8 BFH-Entscheidung vom 14.03.2017: Negative Einkünfte
bei Rückkauf einer Sterbegeldversicherung

Rechtsanwendung

1 Neues BMF-Schreiben vom 18.09.2017: Betriebliche Al-
tersversorgung; Bilanzsteuerrechtliche Berücksichtigung
von Versorgungsleistungen, die ohne die Voraussetzung
des Ausscheidens aus dem Dienstverhältnis gewährt wer-
den, und von vererblichen Versorgungsanwartschaften

2 Neues BMF-Schreiben vom 29.09.2017: Besteuerung von
Versicherungserträgen iSd § 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG; Ergän-
zung des BMF-Schreibens v. 1.10.2009

3 Kommentar „Das Recht der betrieblichen
Altersversorgung“ 



2 BGH-Entscheidung vom 
22.02.2017: Berechnung des 
Ehezeitanteils bei arbeitsver-
traglich gleichgestellten Ver-
dienstzeiten

Die der Betriebszugehörigkeit arbeitsvertraglich
gleichgestellten Vordienstzeiten sind im Versor-
gungsausgleich beachtlich, wenn sie für die Er-
werbsdauer der Versorgung und deshalb auch
für die Höhe der Versorgungszusage Bedeutung
haben. Eine arbeitsvertragliche Anrechnung der
Vordienstzeiten auf die Warte- oder Unverfall-
barkeitsfrist ist hingegen nicht erforderlich (BGH
vom 22.02.2017 - XII ZB 247/16 -, BeckRS
2017, 104071).

3 LAG Berlin-Brandenburg - 
Entscheidung vom 
22.12.2016: Keine gesteiger-
ten Hinweis- oder Beratungs-
pflichten des Arbeitgebers 
zur Besteuerung des Arbeits-
lohns während Altersteilzeit

Der Arbeitgeber muss grundsätzlich nicht dafür
einstehen, dass ein Arbeitnehmer im Vertrauen
auf einen Mindestnettobetrag bei der Alters-
teilzeit keine Steuererklärung abgibt und des-
halb Jahre später mit erheblichen Zinszahlun-
gen belastet wird (LAG Berlin-Brandenburg vom
22.12.2016 - 10 Sa 1541/16 -, BeckRS 2016,
117260).

4 BGH-Entscheidung vom 
16.05.2017: Zahlung noch 
nicht erbrachter Einlageraten 
durch atypisch stillen Gesell-
schafter bei Beendigung der
mehrgliedrigen Publikums-
gesellschaft

Kommt der ratenweise zu erbringenden Einlage
eines atypisch stillen Gesellschafters einer
mehrgliedrigen Publikumsgesellschaft nach den
gesellschaftsvertraglichen Regelungen Eigen-
kapitalcharakter zu, ist der stille Gesellschafter
bei Beendigung der Gesellschaft zur Zahlung
seiner noch nicht erbrachten Einlageraten ein-
schließlich der im Beendigungszeitpunkt noch
nicht fälligen Raten jedenfalls zu den vertragli-
chen Fälligkeitsterminen verpflichtet, soweit
seine Einlage zur Befriedigung der Gläubiger
des Geschäftsinhabers benötigt wird (BGH vom
16.05.2017 - II ZR 284/16 -, BeckRS 2017,
115821).

5 BFH-Entscheidung vom 
05.04.2017: Altersrente der 
Vereinten Nationen

Von internationalen Organisationen gezahlte
Altersbezüge sind nach deutschem Recht
rechtsvergleichend zu qualifizieren. Renten der
Vereinten Nationen sind Einkünfte aus Leibren-
ten der Basisversorgung nach § 22 Nr. 1 S. 3
Buchst. a Doppelbuchst. aa EStG (Abgrenzung
zu Pensionen der NATO) (BFH vom 05.04.2017
- X R 50/14-, BeckRS 2017, 112827).

Rechtsprechung

1 EuGH-Entscheidung vom
20.07.2017: Betriebs-
übergang bei Auflösung 
eines kommunalen Unterneh-
mens

Art. 1 I der Richtlinie 2001/23/EG des Rates vom
12.3.2001 zur Angleichung der Rechtsvorschrif-
ten der Mitgliedstaaten über die Wahrung von
Ansprüchen der Arbeitnehmer beim Übergang
von Unternehmen, Betrieben oder Unterneh-
mens- oder Betriebsteilen ist dahin auszulegen,
dass ein Sachverhalt, bei dem ein kommunales
Unternehmen, dessen einziger Anteilseigner eine
Gemeinde ist, durch Beschluss des Exekutivor-
gans dieser Gemeinde aufgelöst wird und seine
Tätigkeiten zum Teil auf die Gemeinde zur un-
mittelbaren Ausübung durch diese und zum Teil
auf ein anderes, ebenfalls im Alleinbesitz dieser
Gemeinde stehendes kommunales Unterneh-
men, dessen Satzung zu diesem Zweck geändert
wurde, übertragen werden, in den Anwendungs-
bereich dieser Richtlinie fällt, sofern die Identität
des betreffenden Unternehmens nach der Über-
tragung bewahrt wird, was zu prüfen Sache des
vorlegenden Gerichts ist.

Eine Person wie der Kläger des Ausgangsverfah-
rens, die aufgrund der Aussetzung ihres Arbeits-
vertrags nicht in einem aktiven Beschäftigungs-
verhältnis steht, aber aufgrund der betreffenden
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften offenbar ar-
beitsrechtlich geschützt ist, fällt unter den Begriff
„Arbeitnehmer“ im Sinne des Art. 2 I Buchst. d
der Richtlinie 2001/23/EG; dies ist jedoch vom
vorlegenden Gericht zu prüfen. Vorbehaltlich die-
ser Prüfung sind unter Umständen wie denen des
Ausgangsverfahrens die Rechte und Pflichten aus
dem Arbeitsvertrag dieser Person als gemäß Art.
3 I dieser Richtlinie auf den Erwerber überge-
gangen anzusehen (EuGH vom 20.07.2017 - C-
416/16-, BeckRS 2017, 117672). 
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Rechtsanwendung

1 Neues BMF-Schreiben vom
18.09.2017: Betriebliche 
Altersversorgung; Bilanz-
steuerrechtliche Berücksich-
tigung von Versorgungs-
leistungen, die ohne die Vor-
aussetzung des Ausschei-
dens aus dem Dienstverhält-
nis gewährt werden, und 
von vererblichen 
Versorgungsanwartschaften

Der BFH hat mit Urteilen v. 5.3.2008 (BStBl. II
2015, 409, DStR 2008, 1037) und v.
23.10.2013 (BStBl. II 2015, 413, DStR 2014,
641) entschieden, dass Versorgungszusagen
nicht den Charakter als betriebliche Altersver-
sorgung verlieren, wenn Leistungen nicht von
dem Ausscheiden des Begünstigten aus dem
Dienstverhältnis abhängig gemacht werden.
Der BFH stellt aber klar, dass Pensionsleistun-
gen in erster Linie der Deckung des Versor-
gungsbedarfes dienen und folglich regelmäßig
erst bei Wegfall der Bezüge aus der betriebli-
chen Tätigkeit gezahlt werden.

Zur bilanzsteuerrechtlichen Berücksichtigung
von Versorgungsleistungen, die ohne die Vor-
aussetzung des Ausscheidens aus dem Dienst-
verhältnis gewährt werden, und von vererbli-
chen Versorgungsanwartschaften nehme ich
nach Abstimmung mit den obersten Finanzbe-
hörden der Länder Stellung.

Das genannte BMF-Schreiben ist abrufbar unter
www.kenston-pension.de/index.php /rechtsser-
vice/bmf-schreiben. Zur Klärung Ihrer diesbe-
züglichen Fragestellungen steht Ihnen die Ken-
ston Pension GmbH sehr gerne zur Verfügung.

6 FG Münster - Entscheidung
vom 27.01.2016: Sonntags-, 
Feiertags- und Nacht-
zuschläge führen auch beim 
faktischen Geschäftsführer 
zu vGA

Sonntags-, Feiertags- und Nachtzuschläge füh-
ren nicht nur bei nominellen, sondern auch bei
faktischen Geschäftsführern einer GmbH
grundsätzlich zu verdeckten Gewinnausschüt-
tungen (FG Münster vom 27.01.2016 - 10 K
1167/13-, DStRE 2017, 1115).

7 BFH-Entscheidung vom
14.03.2017: Verluste aus der 
Veräußerung einer fondsge-
bundenen Lebensver-
sicherung

Die mit der Abgeltungsteuer als Schedule ein-
geführten Besonderheiten der Einkünfte aus
Kapitalvermögen (§ 20 EStG) bedingen eine
tatsächliche Vermutung der Einkünfteerzie-
lungsabsicht. Sie gilt auch hinsichtlich von Ver-
lusten aus der Veräußerung einer Lebensversi-
cherung (BFH vom 14.03.2017 - VIII R 38/15 -
, BeckRS 2017, 121602).

8 BFH-Entscheidung vom
14.03.2017: Negative 
Einkünfte bei Rückkauf einer 
Sterbegeldversicherung

§ 20 Abs. 1 Nr. 6 S. 1 EStG in der für das Jahr
2010 geltenden Fassung findet beim Rückkauf
einer Sterbegeldversicherung auch auf nega-
tive Unterschiedsbeträge zwischen der Versi-
cherungsleistung und der Summe der auf sie
entrichteten Beiträge Anwendung (BFH vom
14.03.2017 - VIII R 25/14 -, BeckRS 2017,
121609). Anspruch auf ein festes Monatsge-
halt hat.

2 Neues BMF-Schreiben vom
29.09.2017: Besteuerung 
von Versicherungserträgen 
iSd § 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG; 
Ergänzung des BMF-Schrei-
bens v. 1.10.2009

Das genannte BMF-Schreiben ist abrufbar unter
www.kenston-pension.de/index.php/rechtsser-
vice/bmf-schreiben. Zur Klärung Ihrer diesbe-
züglichen Fragestellungen steht Ihnen die Ken-
ston Pension GmbH sehr gerne zur Verfügung.

3 Neuer Standardkommentar
zur betrieblichen Altersver-
sorgung –
Gesamtdarstellung zu allen
Bereichen der bAV
Uckermann / Fuhrmanns / 
Ostermayer / Doetsch

Das Recht der betrieblichen
Altersversorgung

Zivil-, Arbeits-, Steuer-, Bilanz- und Sozi-
alversicherungsrecht – Kommentar.
Buch. In Leinen C.H.BECK 
ISBN 978-3-406-63193-1
Erschienen November 2013

Zum Werk
Die betriebliche Altersversorgung als zweite
Säule der Alterssicherung hat in den vergange-
nen Jahren eine deutliche Stärkung erfahren.
Die Zahl der versorgungsberechtigten Arbeit-
nehmer hat sich weiter erhöht, die Zahl der An-
gebote hat sich deutlich vermehrt und die Be-
urteilung aller einschlägigen Rechtsfragen ist
immer komplexer geworden. Im Zusammenspiel
von Zivil-, Arbeits-, Steuer-, Bilanz- und Sozial-
versicherungsrecht it die Haftungsgefahr stän-
dig gewachsen. Hier gibt das Werk Orientierung
und Antwort auf alle Fragen.

Neben der Kommentierung des BetrAVG, die
den Schwerpunkt des Werkes bildet, werden in
systematischen Darstellungen die Durchfüh-
rungswege der bAV sowie die Geschäftsführer-
und Vorstandsversorgung behandelt:
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• Kommentierung des BetrAVG
• Kommentierung zu Spezialbereichen der bAV

(z.B. Gleichbehandlungsverpflichtung, Versor-
gungsausgleich, Betriebsübergang, Insol-
venzschutz)

• Behandlung der Durchführungswege (Direkt-
zusage, Unterstützungskassenzusage, Direkt-
versicherungszusage, Pensionskassenzusage,
Pensionsfondszusage, Versorgungsanwart-
schaften, Finanzierung und bilanzielle Ausla-
gerung von Pensionsverpflichtungen)

• Geschäftsführer- und Vorstandsversorgung

Vorteile auf einen Blick
• Gesamtdarstellung zu allen Bereichen der
• betriebliche Altersversorgung
• mit Geschäftsführer und Vorstandsversor-

gung
• Praxiskommentar

Zu den Autoren
Herausgeber und Autoren sind langjährig er-
fahrene Praktiker aus Anwaltschaft, Versiche-
rungswirtschaft und Rentenberatung.

Zielgruppe
Für in der bAV beratende Anwälte, Rentenbe-
rater, Versicherungsunternehmen, Arbeitgeber-
verbände und Gewerkschaften, Unternehmen
mit Versorgungseinrichtungen, Personalräte, Be-
triebsräte.
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Herausgegeben von
Sebastian Uckermann, Rentenberater,
Dr. Achim Fuhrmanns, Rechtsanwalt, 
Franz Ostermayer, Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater und
Dr. Peter A. Doetsch, Rechtsanwalt und 
Mediator.
Bearbeitet von
Sebastian Uckermann, Rentenberater;
Dr. Achim Fuhrmanns, Rechtsanwalt;
Franz Ostermayer, Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater; Dr. Peter A. Doetsch, Rechts-
anwalt und Mediator; Björn Heilck, Rechts-
anwalt; Dr. Ingeborg Axler, Rechtsanwältin;
Christian Braun, Rechtsanwalt; Dr. Dirk
Classen, Rechtsanwalt; Frauke Classen,
Rechtsanwältin; Udo Eversloh, Rechts-
anwalt; Jochen Grünhagen, Rechtsanwalt;
Eva Susanne Hübner, Rechtsanwältin; 
Dr. Marco Keßler, Dipl.-Kaufmann; Detlef
Lülsdorf, Rentenberater;  Dr. Jochen
Sievers, Vorsitzender Richter am Landes-
arbeitsgericht; Dr. Stefan Simon, Rechts-
anwalt; PD Dr. Wolfram Türschmann 
Rentenberater; Gudrun Wagner-Jung, 
Dipl.-Finw.; Ralf Weißenfels, Dipl.-Betriebs-
wirt; Andreas Jakob, Rentenberater.

Mit freundlicher Unterstützung:
Kenston Pension GmbH 
Kaiser-Wilhelm-Ring 27 - 29
50672 Köln
Tel. +49 (0) 221 99 2222 3 - 0 
Fax +49 (0) 221 99 2222 3 - 50

info@kenston-pension.de 
www.kenston-pension.de
www.kenston-akademie.de

Kenston Pension

Zum Herausgeber des Newsletters:

Die Kenston Pension GmbH fungiert, in ihrer Funktion als gerichtlich zugelassene Rentenberatungskanzlei für die betriebliche Altersversorgung, 
als Rechts- und  Spezialdienstleister, der sich  ausschließlich auf die Themengebiete der  betrieblichen  Altersversorgung und der Zeitwertkonten 
konzentriert. 

Geschäftsführer der Kenston Pension GmbH ist Herr Sebastian Uckermann.

Herr Uckermann, gerichtlich zugelassener Rentenberater für die betriebliche Altersversorgung, ist neben seiner Tätigkeit für die Kenston Pension GmbH,
Leiter der KENSTON Unternehmensgruppe, Vorsitzender des Bundesverbandes der Rechtsberater für betriebliche Altersversorgung und Zeitwertkonten e.V.
sowie Autor zahlreicher Fachpublikationen auf dem Gebiet der betrieblichen Altersversorgung und der Zeitwertkonten. Darüber hinaus ist Herr Uckermann
Herausgeber eines Standardkommentars zur betrieblichen Altersversorgung im Beck-Verlag.

Herr Uckermann ist zudem in diesen  Themenbereichen als anerkannter Fachdozent für die rechts- und steuerberatenden  Berufe tätig.

Weitere Informationen zur Kenston  Pension GmbH erhalten Sie unter www.kenston-pension.de und www.kenston-akademie.de.
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Bundesverband der Rechtsberater 
für betriebliche  Altersversorgung 
und Zeitwertkonten e.V.


